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und aus dem lehenbaren Nutzen die Prozeßkosten bestreiken 
müsse uud daß er das zugesagt habe und eventuell dafür 
die Einkünfte von Waltershofen verpfänden werde. 

S t . G . A . Schelleuberg. Akten, Faseikel 10. s16«4 

1<Z68 Jänne r 3. Wien. Kaiser Leopold an den Abt Romau von 
Kempten nnd an den Rat der Stadt Memmingen. 

Heinrich Ludwig und Franz von Melden, Gebrüder, 
haben sich bei ihm beklagt gegen ihres m ü t t e r l i c h e n G r o ß 
vaters G a b r i e l D i o n y s von Schel lenberg zu Kißlegg 
hinterlassene 7 Kinder, darunter dessen Sohn H a n s Christoh, 
als rechtmäßige Leibeserben seines gesammten Vermögens. 
Nachdem die Töchter unterschiedlich und zwar Anna Mar ia 
ihrem (der Kläger) Vater i Johann Dietrich von Melden 
gegen Paktierung gewiß geschöpfter und teils noch unbe-
zalter Heiratsgüter chvsiert worden, habe vbbcmelter ihr 
Bruder Hans Christoph die sämtlichen Erbschaften an sich 
gezogen, uud bis zu Eude seines Lebens allein genossen und 
davon mir seine beiden ältesten Schwestern um all ihre A n 
sprüche zufriedengestellt, hiugegeu aber etliche seiner M i t -
geschwisterte, worunter auch ihre (der Kläger) Mutter ge
wesen, ihr Heirats- uud Erbgut uicht uur uicht entrichtet, 
sondern dazu die in der Erbschaft miteinbegriffene ansehnliche 
Herrschast mit einer großen Schuldenlast beladen, so daß er 
ihnen nach amtlicher Schatznng 8012 f l . (abgesehen von den 
seit 30 Jahren aufgelaufenen Zinsen) schuldig geworden sei, 
teils weil er das Heiratsgut unbezahlt gelassen habe, teils 
aber, auch weil er noch dazu verschiedene, ihrer Mutter zu
gefallene Erbschaften (darunter auch die Pappenheimische, 
Grünenbergische), wie auch das Vermögen der andern zwei 
ohne Leibeserben verstorbenen Schwestern Dorothea und 
Barbara (erstere war verheiratet mit dem von Buvbenhosen; 
alle ihre Kinder starben vor ihr, so fiel ihr Erbteil zurück) 
samt deu auf der BimdeSkassa zu München haftenden, ihrer 
Mntter gehörig gewesenen Kapital an sich gezogen, das ihm 
zur Kriegszeit zur Sicherung anvertraute Silbergeschmeide 
verkauft und verbraucht, da sie mit ihren noch unverheirateten 
zwei Schwestern ihr Guthaben nach so vielem Bitten nicht 
erhalten konnten, bitten sie den Kaiser, ihnen seine Hilse 
gegen den J o h a n n Jakob von Schel lenberg zu teil 
werdeu zu lassen. 

Der Kaiser trägt der kaiserlichen Kommission ans, die 
Parteien in Güte zu vernehmen und den v. Schellenberg 
entweder zur Bezahlung derer von Melden gestellten Rech
nung oder zur Auslieferung der betr. Hypothek zn veran
lassen, den Handel der Parteien gütlich oder rechtlich zn 


